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Betriebliches 
Vorschlagswesen
BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN

Im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens wurden folgende 
 Vorschläge für die Verbesserung der Verwaltung der Stadt Wien prämiert, 
wobei die genannten Mitarbeiter*innen der Stadt Wien der Veröffentlichung 
ihrer Verbesserungsvorschläge zugestimmt haben:

Einreicher*in 
(Dienststelle)

Vorschlag Prämie 
EUR

KIRSCHNER Ing. 
Mag. Gerald 
(MA 01)

Anregung zur verbesserten Gliederung und 
Darstellung von Daten im Rahmen des 
Finanzberichtswesens

250

MEHLMAUER Ing. 
Christian 
(MA 01)

Vorschlag zur Erhöhung der Speicher-
kapazität am Virtuellen Arbeitsplatz

270

SATTLER Mag.a (FH) 
Lydia 
(MA 48)

Anregung zum verbesserten Ausbau des 
drahtlosen Netzwerkes innerhalb der 
MA 48 

100

SCHLOSSER Ing. 
Roman 
(MA 31)

Optimierung von Arbeitssicherheitsmaß-
nahmen im Rohrlager der MA 31 durch 
 Einsatz eines optischen Warnsystems bei 
selbstfahrenden Arbeitsmittel

300

STRASSER Heinz 
(MA 48)

Beitrag zur Qualitätssicherung und 
 Erhöhung der Effizienz auf Winterdienst-
lagerplätzen und Mistplätzen der MA 48

320 

ZAPPE Michael 
(MA 48)

Beitrag zur Verbesserung der Ausrüstung 
der Waste Watcher vor allem bei schlechten 
Lichtverhältnissen

310

Verordnungen
Verordnung des Magistrats der Stadt Wien, mit der die 
 Verordnung des Magistrats der Stadt Wien betreffend Anwoh-
ner*innenparkzonen im 3. Wiener Gemeindebezirk (Landstraße) 
geändert wird

Artikel I
Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Straßenverkehrs-

ordnung 1960 (StVO 1960) wird die Verordnung des Magistrats der Stadt 
Wien betreffend Anwohner*innenparkzonen im 3. Wiener Gemeindebezirk 
(Landstraße), kundgemacht im Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 41/2018, in der 
Fassung Amtsblatt der Stadt Wien Nr. 35/2022, wie folgt geändert:
In Artikel I werden am Ende der Aufzählung folgende Punkte angehängt:
70) 3.,  Hohlweggasse 32 (auf Objektlänge)
71) 3.,  Kölblgasse 28–30 (von den Radbügeln (Längsparkordnung) bis zur 

ONr. 32)
72) 3.,  Hegergasse 10–12 (von der Motorradabstellzone bis zu den Radbügeln)
73) 3.,  Gerlgasse 10 (auf Objektlänge)
74) 3.,  Kleistgasse 30–32 (auf Objektlänge)
75) 3.,  Reisnerstraße 41 (auf Objektlänge)
76) 3.,  Jauresgasse 3–9 (von der Einfahrt bis zur Diplomatenzone)

77) 3.,  Grimmelshausengasse gegenüber 10–12 (auf eine Länge von 37 m bis 
zum Ende der Parkbucht)

78) 3.,  Bechardgasse 20–22 (von der Parkbucht bis zur Einfahrt)
79) 3.,  Marxergasse 22 (auf Objektlänge)
80) 3.,  Hyegasse 2 (auf Objektlänge)
Artikel II

Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag 
an der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt 
der Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. November 2022 in Kraft.

Artikel II
Diese Verordnung wird gemäß § 44 Abs. 3 StVO 1960 durch Anschlag an 

der Amtstafel der Magistratsabteilung 46 und Publikation im Amtsblatt der 
Stadt Wien kundgemacht und tritt mit 1. März 2022 in Kraft.
 Magistrat der Stadt Wien
 Magistratsabteilung 46
 Verkehrsorganisation und
 technische Verkehrsangelegenheiten 
 Der Abteilungsleiter:
 Senatsrat Dr. Markus Raab

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 86 Abs. 5 der Wiener Stadt-
verfassung, LGBl. für Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch LGBl. für 
Wien Nr. 36/2021, beschlossen:

Artikel I
Die Verordnung des Gemeinderates vom 6. November 1997 über Grund-

sätze für die Festlegung und über die bezirksweise Aufteilung der durch die 
Organe der Bezirke verwalteten Haushaltsmittel (Bezirksmittelverordnung), 
ABl. der Stadt Wien Nr. 45/1997, zuletzt geändert durch die Verordnung ABl. 
der Stadt Wien Nr. 11/2020, wird wie folgt geändert: 
1.  In § 1 Abs. 1 wird der Verweis „§ 86 Abs. 3 der Wiener Stadtverfassung“ 

durch „§ 86 Abs. 5 der Wiener Stadtverfassung“ ersetzt. 
2. In § 1 Abs. 3 wird die Wortfolge „vom Gemeinderat im Voranschlag festzu-

setzen“ durch die Wortfolge „vom Magistrat bei der Berechnung der 
 Beträge gemäß § 2 zu berücksichtigen“ ersetzt. 

3.  In § 5 wird die Wortfolge „in den Voranschlagsentwurf einen niedrigeren 
als den sich gemäß § 1 Abs. 1 ergebenden Betrag aufzunehmen“ durch die 
Wortfolge „den sich gemäß § 1 Abs. 1 ergebenden Betrag zu kürzen“ 
ersetzt. 

Artikel II
Artikel I ist erstmals bei der bezirksweisen Aufteilung der durch die 

 Organe der Bezirke verwalteten Haushaltsmittel für das Finanzjahr 2022 
 anzuwenden.

Der Vorsitzende:
Mag. Thomas Reindl

Gemeinderats-
ausschüsse
Soziales, Gesundheit und Sport
SITZUNG VOM 21. JUNI 2022

Vorsitz: GR Kurt Wagner.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StR Peter Hacker, GR Mag. Michael 

 Aichinger, GRin Luise Däger-Gregori, MSc, GR Christian Deutsch, GR Peter 
Florianschütz, MA MLS, GR Dipl.-Ing. Dr. Stefan Gara, GR Dr. Michael 
 Gorlitzer, MBA, GRin Dr.in Katarzyna Greco, MBA, GR Ing. Erol Holawatsch, 

MSc, GRin Mag.a Barbara Huemer, GRin Ingrid Korosec, GRin Mag.a Andrea 
Mautz-Leopold, GRin Gabriele Mörk, GRin Dr.in Mireille Ngosso, GR Wolfgang 
Seidl, GRin Viktoria Spielmann, BA; sonstige Teilnehmer: Dr.in Maria Berthou, 
Sabine Eisenführer, MSc BSc, Dr. Gerhard Jelinek (teilweise), Mag. Norbert 
Schnurrer sowie Gabriele Trummer.

Entschuldigt: GRin Dr.in Claudia Laschan.
Protokollführung: Margit Krammer.

BERICHTERSTATTER: AMTSF. STR PETER HACKER
(AZ LG-1367645-2022-LAT) Initiativantrag von Abg. Kurt Wagner, Abg. 

Christian Deutsch, Abg. Peter Florianschütz, MA, MLS, Abg. Mag.a Andrea 
Mautz-Leopold und Abg. Dipl.-Ing. Dr. Stefan Gara betreffend ein Gesetz, mit 
dem das Wiener Krankenanstaltengesetz 1987 – Wr. KAG geändert wird. (Mit 
Stimmenmehrheit angenommen.)

Finanzen, Wirtschaft, Arbeit,  
Internationales und  
Wiener Stadtwerke
SITZUNG VOM 12. SEPTEMBER 2022

Vorsitz: GR Dr. Kurt Stürzenbecher.
Gewählte Teilnehmer: Amtsf. StR KommR Peter Hanke, GR Johann Arse-

novic, GR Markus Grießler, GR Ing. Udo Guggenbichler, MSc, GRin Mag.a 
Caroline Hungerländer, GR Mag. Manfred Juraczka, GR Prof. Rudolf Kaske, 
GRin Margarete Kriz-Zwittkovits, GRin Martina Ludwig-Faymann, GR Dipl.-
Ing. Martin Margulies, GR Ing. Christian Meidlinger, GRin Barbara Novak, 
BA, GR Markus Ornig, MBA, GR Mag. Thomas Reindl, GRin Yvonne Rychly 
und GRin Katharina Weninger, BA; sonstige Teilnehmer: Irene Albert, GR 
Mag. Stephan Auer-Stüger, Mag. Christian Bartik, Bernhard Bouzek, Dipl.-
Ing. Gerald Hillinger, GR Dr. Andreas Höferl, Mag. Johannes Jungbauer, 
StRin Mag.a Isabelle Jungnickel, Philipp Kamper, MA B.A., Norbert Kettner, 
Mag. Dr. Martin Krajcsir, GR Maximilian Krauss, MA, Mag.a Jutta Löffler, 
Mag. Christoph Maschek, Mag. Fritz Meißl, Gerhard Mörtl, StR Dominik 
Nepp, MA, Katharina Ordelt, Mag. Martin Pospischill, StRin Mag.a Judith 
Pühringer, Mag.a Doris Rechberg-Missbichler, Mag.a Alexandra Reinagl, 
 Martin Ritzmaier, Mag. Martin Schipany, MA, GR Benjamin Schulz, Mag. 
Werner Sedlak, GRin Mag.a Heidemarie Sequenz, Dipl.-Ing. Michael Strebl, 
MMag.a Karoline Süka, GR Mag. Josef Taucher, Dipl.-Ing. Peter Weinelt 
sowie GRin MMag.a Pia Maria Wieninger.

Entschuldigt: GR Markus Gstöttner, MSc.
Protokollführung: Anna Kittinger.

BERICHTERSTATTER: AMTSF. STR KOMMR PETER HANKE
(AZ 1601868-2022-GFW; MA 5)
Gemäß § 92 WStV zur nachträglichen Genehmigung
1. Im Zusammenhang mit den aktuellen Energiekosten wird zur Sicher-

stellung der ausreichenden Liquidität des Wiener Stadtwerke Konzerns 
 mittels kurzfristigen Finanzierungen im Voranschlag 2022 auf Ansatz 9110, 
Darlehen Gruppe 248, Darlehen an Beteiligungen eine erste Überschreitung 
in Höhe von 700 000 000 EUR genehmigt, die in Fremdmittelaufnahmen zu 
decken ist.

2. und im Voranschlag 2023 auf Ansatz 9110, Darlehen Gruppe 248, 
 Darlehen an Beteiligungen eine erste Überschreitung in Höhe von 
700 000 000 EUR genehmigt, die in Fremdmittelaufnahmen zu decken ist.

3. Der Magistrat wird ermächtigt, aus liquiden Mittel der Stadt Wien 
oder durch Aufnahme von Finanzmittel wiederausnutzbare Kredite von bis zu 
700 000 000 EUR und Laufzeiten von bis zu sechs Monaten der WIENER 
STADTWERKE GmbH zur Weitergabe an die WIEN ENERGIE GmbH zur Ver-
fügung zu stellen. Die Bedeckung ist vorbehaltlich der Genehmigung des 
Punktes 1. bzw 2. auf der Haushaltsstelle 1/9110/248 gegeben. 

Der in diesem Zusammenhang erforderliche dem Antrag beigelegt 
 Kreditrahmenvertrag zwischen der Stadt Wien und der WIENER STADT-
WERKE GmbH wird genehmigt. Der Magistrat wird ermächtigt, allenfalls 
erforderliche redaktionelle Änderungen am vorgelegten Kreditrahmen-
vertrag vorzunehmen und den Kreditrahmenvertrag zu unterfertigen. (An 
Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 1829981-2022-GFW; MA 5)
Gemäß § 92 WStV zur nachträglichen Genehmigung
1. Im Zusammenhang mit den aktuellen Energiekosten wird zur Sicher-

stellung der ausreichenden Liquidität des Wiener Stadtwerke Konzerns mit-
tels kurzfristigen Finanzierungen im Voranschlag 2022 auf Ansatz 9110, 
 Darlehen Gruppe 248, Darlehen an Beteiligungen eine zweite Überschreitung 
in Höhe von 700 000 000 EUR genehmigt, die in Fremdmittelaufnahmen zu 
decken ist. 

2. und im Voranschlag 2023 auf Ansatz 9110, Darlehen Gruppe 248, 
 Darlehen an Beteiligungen eine zweite Überschreitung in Höhe von 
700 000 000 EUR genehmigt, die in Fremdmittelaufnahmen zu decken ist. 

3. Der Magistrat wird ermächtigt, aus liquiden Mittel der Stadt Wien 
oder durch Aufnahme von Finanzmittel weitere wiederausnutzbare nach-
rangige Kredite von bis zu 700 000 000 EUR und Laufzeiten von bis zu sechs 
Monaten der WIENER STADTWERKE GmbH zur Weitergabe an die WIEN 
ENERGIE GmbH zur Verfügung zu stellen. Die Bedeckung ist vorbehaltlich 
der Genehmigung des Punktes 1. bzw 2. auf der Haushaltsstelle 1/9110/248 
gegeben. Der in diesem Zusammenhang erforderliche, dem Antrag bei-
gelegte, Kreditrahmenvertrag zwischen der Stadt Wien und der WIENER 
STADTWERKE GmbH wird genehmigt. Der Magistrat wird ermächtigt, allen-
falls erforderliche redaktionelle Änderungen am vorgelegten Kreditrahmen-
vertrag vorzunehmen und den Kreditrahmenvertrag zu unterfertigen. (An 
Stadtsenat und Gemeinderat.) (Mit Stimmenmehrheit angenommen.)

(AZ 1849973-2022-GFW; MA 5) 
Gemäß § 92 WStV zur nachträglichen Genehmigung
1. Im Zusammenhang mit den aktuellen Energiekosten wird zur Sicher-

stellung der ausreichenden Liquidität der WIEN ENERGIE GmbH mittels 
kurzfristigen Finanzierungen im Wege der WIENER STADTWERKE GmbH im 
Voranschlag 2022 auf Ansatz 9110, Darlehen Gruppe 248, Darlehen an 
 Beteiligungen eine dritte Überschreitung in Höhe von 2 000 000 000 EUR 
genehmigt, die in Fremdmittelaufnahmen zu decken ist, sowie auf Ansatz 
9500, Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst, Gruppe 650, Zinsen für 
Finanzschulden in Euro eine erste Überschreitung in Höhe von 
7 800 000 EUR genehmigt, die in Mehreinzahlungen auf Ansatz 9110, Dar-
lehen Gruppe 820, Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten 
zu decken ist.
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